
~NDERIWJVORSCHRIFTElJ 

ERLASS 

§ 1. GESTÜW AUF § ql} Uf'ID LJS DES KANT I BAUG I VOf\1 3.1? 172 ERL%\SST DIE 

EIN~\fOHNERGEf"lEINDE DÄNIKEN FÜR DAS GEBIET DES GESTALTUNGSPLANES ~tEHR

ZV·~CKHALLE DIE NACHSTEHENDEN SONDERBAUVORSCHRIFTEN, 

B, ALLGEl1EINE BESTH·T'JJXJEN 

§ 2. GELTUNGSBEREICH: 

D. SITUIErllifJG DER Gill~'DE 

§ 7. GEBÄUDE SIND NUR INNERHALB DER BAUFELDER UND UNTER EINHALTUNG DER 

ZVJINGENDEN BAUPOLIZEILICHEN VORSCHRIFTEN ZULÄSSIG. 

§ 8. }-GESCHOSS I GE AN- UND NEBENBAUTEN GHV\SS § 23 KBR KÖNNEN UNTER EIN

HAL TUNG DER ENTSPRECHENDEN VORSCHRIFTEN I t1 GANZEN PER I ~1ETERBERE ICH 

' GEBAUT WERDEN I 

§ 9. DER Ir1 GESTALTUNGSPlAN ANGEGEBENE ÜBEPJ3AUUNGSVORSCHLAG FÜR DIE MEHR-

. · ···~. :bJECKHALLE SOWIE DIE SITUIERUNG DER GEBÄUDE INNERHALB DER BAUFELDER 

< .. DER GESTALTUNGSPLAN t\1EHRZ\'1ECKHALLE Uf·1FASST DIE PARZELLEN NR. 326, 
393, 1275 UND TE I LE VON NR. l436, ~-37, 

DER PERfttETER GEHT AUS DEr·1 GESTALTUNGSPLAN HERVOR, 

,,,-~:-~·:'~~\ :~~ ~=~:~~:E ~:E~:::~~E!;E~~~~;:ENE~E BAUTEN VERDEN MIT 
;.~ ·.·. ;, .. ~ E !: rnu!\ID' ·IASSERSCHUTZZDrf '. ~;;:;,~.}~ , • Ul\ i r· I 

§ 3. VERHÄL Tf\J I S Zll1 BESTEHENDEN RECHT: 
o "T ~ ··; ,: '~-~~ 't~~-

' . ?.,~-:·:.· § 10. FÜR DIE NUTZUNG VON BEREICHEN DIE IN DER GRUND\"JASSER-SCHUTZZONE IM 
SOV·!EIT DIE SONDEP.BAUVORSCHRIFTEN !<EINE ABWEICHENDEN BESTIJVMUNGEN .:.'.~/li, 

, ·.·; 
1 

,_. ....... ~~~ KÜRZEFELD LIEGEN, SIND DIE VORSCHRIFTEN DES SCHLITZZONENREGLEMeNTES 
VORSEHEN, GELTEN DIE EINSCHLÄGIGEN KANTONALEN UND KOfffiNALEN BAU- - ~·: ·, .~. ~:~~ft~· ,-~ 

'i! VORSCHR I FrEN 
1 

. . , •• • : -~~: _ :· ~--~1~'-i{ DER EI NV~OHNERGEJ'.'lE I NDE DÄN I KEN V0~-1 21. FEBRUAR J9TJ EINZUHALTEN • 
~·. ;~::<;· ... ,~"~t: .... ·~ ... ~~·: .·'< ·~t • 

§ L! 
II VERBINDLICHKEIT DER VORSCHRIFTEN: . ,,; ·::.:,.:~;.~-~--;~·., ,··.:' F I ERSCHLIESSUNGSSYSID{ 

I 

'·· 

.,.. ·~ •-!~- L 

DER GESTALTUNGSPLAN UND DIE DAZUGEHÖRENDEN SONDERBAUVORSCHRIFTEN ~ :; .. ~:0·~ . .. 
- -- _. . - . . . ~r::~~t~-~ 

ENTHALTEN FUR DIE FOLGENDEN BEREICHE VERBINDLICHE VORSCHRIFTEN: · •. ~.~··.~ _-~· 
·--.;(%.<j,"'''2ti 

• - ART DER NUTZUNG 

- F~STLEGUNG DER BAUFELDER 

- FESTLEGUNG DER GESCHOSSZAHLEN ODER GEB~UDEHÖHEN 

- ERSCHLIESSUNGSSYSTEM FÜR FAHRVERKEHR 
RUHENDEN VERKEHR 
FUSSG.l\NGER .":C>~·~:J~~~;~~ 

§ 5 I ART DER NUTZUNG: 

INNERHALB DES GESTALTUNGSPLAN-PERH·'IETERS SIND NUR ÖFFENTLICHE UND 

ÖFFENTLICHEN ZV·IECKEN DIENENDE BAUTEN ZULÄSSIG (~'!IE Z,B. SCHUL- UND 

SPORTI3AlffEN, ALTERSHEifvE UND ALTERSt~HNUNGEN). 

.NASS DER NUTZUNG: 

DAS GEBIET IST GEfVlÄSS D81 BAUREGLEt~NT § ?J, MAX t·1IT EINER AZ VON 

0.75 (INKL. BONUS) ÜBERBAUBAR. tUT DEN JEWEILIGEN BAUGESUCHEN IST 

EIN AUSNÜTZUNGSKATASTER ÜBER DIE GESNJ!TE KONSUM! ERTE Bllt/, NOCH 

AUSSTEHENDE BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE AUSZUWEISEN, 

r 11 
J l...l. I RUHENDER VERKEHR : 

G. 

DER PARKPLATZ DER T-'lEHRZJ.'lECKHAUE IST AUF DER ~IESTSEITE GEGEN DAS 

BEST. WOHNHAUS ~U T EI NEJV1 I ~·f!\I SS I ONSSCHlJfZ AUS HOLZ ODER BETON, 

2.00 r-1 HOCH, ZU VERSEHEN. 

FUSSGÄNGER: 

FÜR DIE f·ljEHRZ\"JECKHALLE UND DIE SPÄTEREN SCHULBAUTEN IST EINE NEUE 

FUSSGÄNGERVERBINDUNG VON DER KÜRZESTRASSE GEMÄSS GESTALTUNGSPLAN 

ZU ERSTELLEN, DIESE IST MIT EINEM GRÜNSTREIFEN VON DER ERSCrlLIESSUNGS

STRASSE ZU TRENNEN. 

EBENSO v.JI RD EIN NEUER FUSSGÄNGERWEG VON DEN BESTEHENDEN SCHULHÄUSERN 

ZUR ~~HRZWECKHALLE t-uNn DEN ZUKÜNFTIGEN SCHULBAUTEN GEFÜHRT. DIE LAGE 

VON DIESEM FUS~IEG HIRD DURCH DIE TOPOGRAPHIE BESTitJMT. SIE \'IIRD 

ERST NIT DEt1 BAUGESUCH DEFINITIV FESTGELEGT, 

GEST AL TIJr-K; DER PAlfTB 1 

§ ß. DIE ZULÄSSIGE GESCHOSSZAHL IST WIE FOLGT FESTGELEGT: MAXI GEB I tö.HE 

A) BAUFELD FÜR M:HRZl'JECKHALLE 

B) BAUFELDER FÜR SPÄTERE ÖFFENTLICHE 

uND ÖFFENTLICHEN ZWECKEN DIENENDE 

BALITEN 

3-GESC.-K>SSIG 10.50 f·1 

2 -GESCJ-DSS I G 7 I 50 ~1 

L!·-GESCHOSS I G 13.50 M 

§ 14. DIE NEUEN BAUTEN HABEN SICH IN DER ARCHITEKTUR UND DER FARBE IN DIE 

UMGEBUNG EINZUORDNEN. 

§ 15~ GERINGFÜGIGE AUSNArr·~N VON EINZELNEN DIESER SONDERBAUVORSCHRIFTEN KÖNNEN 

VON DER BAUKOM'1ISSION BB\!ILLIGT ~JERDEN, SOFERN KEINE ÖFFENTLICHEN lMl 

SCHÜTZEN~JERTE PRIVATE INTERESSEN VERLETZT ~~/ERDEN 1 


